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Regeste

Regeste Art. 3 Abs. 1 lit. a, Art. 3a Abs. 2 ELG; Art. 23 Abs. 1 ELV: Rechtsbeständigkeit
einer Verfügung über Ergänzungsleistungen. Eine Verfügung über Ergänzungsleistungen
kann in zeitlicher Hinsicht Rechtsbeständigkeit nur für das Kalenderjahr entfalten; im
Rahmen der jährlichen Überprüfung können deshalb die Grundlagen zur Berechnung der
Ergänzungsleistungen ohne Bindung an früher berücksichtigte Berechnungsfaktoren und
unabhängig allfälliger während der Bemessungsdauer möglicher Revisionsgründe von Jahr
zu Jahr neu festgelegt werden.

Regeste Art. 3 al. 1 let. a, art. 3a al. 2 LPC; art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI: Portée dans le temps
d'une décision ayant pour objet des prestations complémentaires. Une décision de
prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours;
c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations
complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs
pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant
durant la période de calcul.

Regesto Art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 3a cpv. 2 LPC; art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI: Effetti
giuridici nel tempo di una decisione in materia di prestazioni complementari. Una decisione
con cui vengono riconosciute prestazioni complementari può esplicare effetti solo per l'anno
civile in corso; ne consegue che gli elementi a base del calcolo delle prestazioni
complementari possono essere periodicamente rivisti in sede del controllo annuo
prescindendo dai dati ritenuti in precedenza e indipendentemente dalla sussistenza di
eventuali motivi di revisione durante il periodo di calcolo.

Erwägungen

E. 3
Das vorliegende Verfahren wurde mit Einsprache des Versicherten vom 3. Januar 2001
gegen die Verfügung des Amtes für Zusatzleistungen vom 12. Dezember 2000 eröffnet.
Damit wandte sich der Versicherte gegen die Aufrechnung von Fr. 115'000.- als
Vermögensverzicht. a) Bezirksrat und Vorinstanz sind auf diese Beschwerde nicht
eingetreten, da über die Frage des Vermögensverzichts mit rechtskräftiger Verfügung vom
15. Mai 2000 bereits entschieden worden sei und die Voraussetzungen weder für eine
Wiedererwägung noch für eine prozessuale Revision gegeben seien. b) Die
Ergänzungsleistungen werden grundsätzlich jährlich ausgerichtet ( Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG
). Basis ist das Kalenderjahr ( Art. 3a Abs. 2 ELG ). Für die Bemessung der
Ergänzungsleistungen ist in der Regel das während des vorausgegangenen Kalenderjahres
erzielte Einkommen sowie das am 1. Januar des Bezugsjahres vorhandene Vermögen
massgeblich ( Art. 23 Abs. 1 ELV ; ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur



AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz
106; in BGE 127 V 368 [P 21/99] nicht publizierte Erw. 1 und 3). BGE 128 V 39 S. 41 In
Anbetracht der formell-gesetzlichen Ausgestaltung der Ergänzungsleistung als einer auf das
Kalenderjahr bezogenen Versicherung kann eine Verfügung darüber in zeitlicher Hinsicht
von vornherein nur für ein Kalenderjahr Rechtsbeständigkeit entfalten (EVGE 1969 S. 246
Erw. 2, 1968 S. 132 Erw. 2; MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen
wegen Sachverhaltsänderungen in: Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen 1999, S. 33).
Dies bedeutet, dass die Grundlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen im Rahmen
der jährlichen Überprüfung ohne Bindung an die früher verwendeten Berechnungsfaktoren
und unabhängig von der Möglichkeit der während der Bemessungsdauer vorgesehenen
Revisionsgründe ( Art. 25 ELV ) von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden können. c) Das
Amt für Zusatzleistungen hat mit seiner Verfügung vom 12. Dezember 2000 eine
Neuberechnung vorgenommen und dabei den Anspruch des Versicherten auf
Ergänzungsleistungen verneint. Im Rahmen dieser Neuberechnung konnte der
Beschwerdeführer nach dem Gesagten geltend machen, ein Vermögensverzicht liege nicht
vor, ohne sich eine gleich lautende Verfügung aus dem Vorjahr entgegenhalten lassen zu
müssen.
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